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Aufgrund von § 36 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulgesetzes und 
der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den konsekutiven 
Master-Studiengang Physik an der Technischen Universität Dresden. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(1) Die Studierenden haben ihre mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse vertieft 
und den Überblick über innerphysikalische Zusammenhänge sowie solche mit den Nachbar-
disziplinen erweitert. Sie haben die Fähigkeit, ihre Kenntnisse aus verschiedenen Teilgebie-
ten der Physik zueinander in Beziehung zu setzen und dadurch komplexe physikalische Prob-
leme und Aufgabenstellungen formulieren, analysieren und möglichst weitgehend lösen zu 
können. Sie haben einen Überblick über das etablierte Wissen in einem ausgewählten Spe-
zialgebiet der Physik erworben, kennen bedeutende Entwicklungen in diesem Gebiet aus 
den letzten Jahren, haben Kenntnis von aktuellen, ungelösten Fragestellungen und haben 
sich auf diesem Gebiet so eingearbeitet, dass sie dort Anschluss an die aktuelle internationa-
le Forschung finden. Sie haben in der einjährigen Forschungsphase die Fähigkeit erworben, 
sich in neue physikalische Fragestellungen einzuarbeiten, die aktuelle internationale Fachlite-
ratur hierzu zu recherchieren und zu verstehen, Experimente oder theoretische Methoden 
auf dem Gebiet zu konzipieren und durchzuführen, die Ergebnisse im Lichte der verschie-
densten physikalischen Phänomene einzuordnen und Schlussfolgerungen für technische 
Entwicklungen und den Fortschritt der Wissenschaft daraus zu ziehen. Gleichzeitig können 
sie Bezüge zu physiknahen Wissenschaftsfeldern in ihrer Bedeutung erkennen und nutz-
bringend einsetzen. Sie sind in der Lage, komplexe physikalische Sachverhalte und eigene 
Forschungsergebnisse im Kontext der aktuellen internationalen Forschung umfassend zu 
diskutieren und in schriftlicher und mündlicher Form darzustellen. 
 
(2) Die Absolventen haben vertiefte, für die Berufspraxis notwendige Fachkenntnisse, ver-
stehen fachübergreifende Zusammenhänge und sind zu hoch qualifizierten Tätigkeiten in 
allen Arbeitsgebieten der Physik und angrenzender Bereiche befähigt, wie Grundlagen- oder 
Industrieforschung, anwendungsbezogene Entwicklung, technische und administrative Pla-
nung, Qualitätssicherung, Consulting, Vertrieb, Lehre und Management, beispielsweise an 
Lehr- und Forschungseinrichtungen, in der Industrie und in Behörden. Sie verfügen über be-
rufsrelevante Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie effek-
tive Projektplanung und Arbeitsorganisation. Sie sind befähigt, auch fernab des im Master-
studium vertieften Spezialgebietes beruflich tätig zu werden und dabei ihr physikalisches 
Grundwissen zusammen mit den erlernten wissenschaftlichen Methoden und Problemlö-
sungsstrategien einzusetzen. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Fach Physik oder verwandten Studiengängen, 
wie z.B. in Biophysik oder Nanowissenschaften, wenn die vermittelten physikalischen fachli-
chen Inhalte sowie die Kenntnisse von  angewandten mathematischen Methoden den Inhal-
ten im Bachelorstudiengang Physik in ausreichendem Umfang entsprechen.  
 



 

Ob die Zugangsvoraussetzungen in den verwandten Studiengängen vorhanden sind, prüft 
der Zugangsausschuss. Der Zugangsausschuss besteht aus zwei Hochschullehrern, einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem studentischen Vertreter der Fachrichtung Physik 
und wird als Unterausschuss der Studienkommission für den Master-Studiengang Physik 
durch Wahl innerhalb der jeweiligen Gruppenvertreter in der Studienkommission gebildet. 
 
(2) Liegen keine Deutschkenntnisse gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 Immatrikulations-
ordnung der TU Dresden vor, müssen Deutschkenntnisse im Niveau der DSH-1 gemäß § 7 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 2 Immatrikulationsordnung der TU Dresden sowie Englischkenntnisse  
auf dem Niveau B2/C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
nachgewiesen werden, z.B. durch UNIcert III, Europa-Zertifikat C1, Cambridge Certificate in 
Advanced English Grade C, telc B2 English Technical, International English Language Testing 
System (IELTS) Stufe 6.0, TOEIC mit mind. 850 Punkten oder TOEFL IBT mit mind. 94 Punk-
ten. Bewerber/innen mit einem in Englisch abgeschlossenen Bachelor of Science und engli-
sche Muttersprachler legen ihre entsprechenden Nachweise vor.  
 

§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer 

 
(1) Das Studium kann jeweils zum Winter- und zum Sommersemester aufgenommen wer-
den. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das Selbst-
studium, betreute Praxiszeiten sowie die Masterprüfung.  
 

§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhalte 
durch Vorlesungen, Übungen, Praktika, Seminare, Selbststudium und Tutorien und eigenes 
Wissenschaftliches Arbeiten vermittelt, gefestigt und vertieft. 
 
(2) In Vorlesungen wird in die Stoffgebiete der Module eingeführt, Übungen ermöglichen die 
Entwicklung von Lösungen für konkrete Probleme in exemplarischen Teilbereichen des 
Lehrstoffes. Praktika dienen der Anwendung des vermittelten Lehrstoffes in konkreten Ex-
perimenten und dem Erlernen von modernen Messmethoden und Experimentiertechniken. 
Seminare ermöglichen den Studierenden, zu einem vorgegebenen, aktuellen Thema aus der 
modernen Physik selbständig Literatur zu recherchieren, ein komplexes Spezialthema struk-
turiert vorzutragen und mit den Zuhörern zu diskutieren. Das Selbststudium dient der Festi-
gung, Vertiefung und Erweiterung des Wissens, Tutorien zur Unterstützung des Selbststudi-
ums in Bezug auf problemorientiertes und zielgerichtetes Arbeiten. Das Wissenschaftliche 
Arbeiten ermöglicht die eigenständige Bearbeitung einer wissenschaftlichen Aufgabenstel-
lung in einem physikalischen Spezialgebiet, die Integration in ein Forscherteam, eigene Re-
sultate unter Beachtung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu vertreten, mit kriti-
schen Fragen umzugehen und eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen. 
 

§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf drei Semester verteilt. Das 
vierte Semester ist für die Anfertigung der Masterarbeit vorgesehen. 



 

(2) Das Studium umfasst sechs Pflichtmodule innerhalb derer vier eine Schwerpunktsetzung 
nach Wahl des Studierenden ermöglichen. Zur Schwerpunktsetzung innerhalb der Moduls 
„Physikalische Vertiefung“ stehen folgende sechs Vertiefungsgebiete zur Auswahl:  
1. Angewandte Festkörperphysik und Photonik  
2. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern  
3. Struktur kondensierter Materie  
4. Weiche kondensierte Materie  und biologische Physik  
5. Teilchen- und Kernphysik  
6. Theoretische Physik.  
Innerhalb des Moduls „Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach“ stehen die Nebenfächer gemäß 
Anlage 3 zur Wahl. Die Wahl eines Nebenfaches, das in der Anlage  nicht aufgeführt ist, be-
darf der Zustimmung durch den Prüfungsausschuss auf Antrag des Studierenden. 
 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, Ver-
wendbarkeit, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den Mo-
dulbeschreibungen (Anlage 1) zu entnehmen.  
 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in englischer oder deutscher Sprache nach Maßgabe 
der jeweiligen Modulbeschreibungen abgehalten. 
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beachtung 
den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Umfang 
der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erforderli-
chen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 2) zu 
entnehmen. 
 
(6)  Für das Modul "Wissenschaftliches Arbeiten" ist eine Einschreibung mit Ausgabe des 
Themas der wissenschaftlichen Problemstellung erforderlich, deren Form und Frist jeweils 
zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben wird. 
 
(7) Das Angebot an Nebenfächern gemäß Anlage 3 sowie der Studienablaufplan können auf 
Vorschlag der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das geänderte 
Angebot an Nebenfächern sowie der geänderte Studienablaufplan gelten für die Studieren-
den, denen er zu Studienbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu 
Satz 2 entscheidet auf Antrag der Prüfungsausschuss.  
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
(1) Der Master-Studiengang Physik besitzt ein forschungsorientiertes Profil. 
 
(2) Das Studium umfasst in den ersten beiden Semestern das Modul „Physikalische Vertie-
fung“, das in einem der sechs in §6 Abs. 2 genannten Vertiefungsgebiete  über die Grenzen 
des etablierten Wissen hinaus zu den aktuellen Fragestellungen der Forschung im jeweiligen 
Gebiet führt, sowie die Module „Experimentelle Physik“, in dem gemeinsame Prinzipien der 
Festkörper-, Molekül-, Atom- Kern- und Teilchenphysik und ihre unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf verschiedenen Energieskalen behandelt werden und „Theoretische Physik“, in 
dem verschiedene Methoden der theoretischen Physik zu einer möglichst vollständigen the-
oretischen Beschreibung physikalischer Phänomene kombiniert werden. Das Modul „Nicht-
physikalisches Wahlpflichtfach“ behandelt exemplarisch Fragestellungen eines anderen 
Fachgebiets. Außerdem widmet sich ein Modul dem Wissenschaftlichen Arbeiten. 
 



 

§ 8 
 Leistungspunkte 

 
(1) ECTS-Leistungspunkte dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studie-
renden sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte 
vergeben, d. h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 
120 Leistungspunkten und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen 
(Anlage 1) bezeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
die Master-Arbeit. 
 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ist angegeben, wie viele Leistungspunkte durch 
ein Modul jeweils erworben werden können. Leistungspunkte werden erworben, wenn die 
Modulprüfung bestanden wurde. § 25 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 
 

§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU Dres-
den und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten und 
allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung ob-
liegt der Studienberatung der Fachrichtung Physik. Diese fachliche Studienberatung unter-
stützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung. 
 
(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt noch 
keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzunehmen. 
 

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im Rahmen 
einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „Inhalte und 
Qualifikationsziele“, „Lehrformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe v. Leistungspunkten“ 
sowie „Leistungspunkte und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren geändert werden. 
 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbeschrei-
bung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu veröf-
fentlichen. 

§ 11 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2012 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt auf Grund der Fakultätsratsbeschlüsse der Fakultät Mathematik und Naturwis-
senschaften vom 16.05.2012 und 18.7.2012 und der Genehmigung des Rektorates vom 
#Datum#. 
 
Dresden, den #Ausfertigungsdatum# 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 



 

Anlage 1 
 
Modulbeschreibungen 
 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

Phy-Ma-Vert Physikalische Vertiefung Prof. Dr. M. Kobel 

Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden inhaltlich eins von 
sechs möglichen physikalischen Gebieten: 
- Angewandte Festkörperphysik und Photonik 
- Elektronische Eigenschaften von Festkörpern 
- Weiche kondensierte Materie und biologische Physik 
- Struktur kondensierter Materie 
- Teilchen- und Kernphysik 
- Theoretische Physik 
Die Studierenden haben einen Überblick über das etablierte Wissen im 
ausgewählten Vertiefungsgebiet erworben, kennen bedeutende Ent-
wicklungen aus den letzten Jahren, haben Kenntnis von aktuellen, unge-
lösten Fragestellungen und haben sich auf diesem Gebiet so eingearbei-
tet, dass sie dort Anschluss an die aktuelle internationale Forschung 
finden. Die Studierenden sind befähigt, moderne physikalische Proble-
me des Gebiets zu erfassen und tiefgründig zu bearbeiten. 

Lehr- und Lernformen Das  Modul  umfasst  Vorlesungen und Übungen im Gesamtumfang von 
12 SWS und i. d. R. ein Laborpraktikum (4 SWS); wird „Theoretische  
Physik“ gewählt ist abweichend Selbststudium (4 SWS) umfasst.  
Entsprechend der inhaltlichen Wahl sind die obligatorischen und wahlob-
ligatorischen Lehrveranstaltungen im angegebenen Umfang aus dem 
„Katalog Physikalische Vertiefung“ der Fachrichtung Physik zu wählen; 
dieser wird zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben. 
Die Lehrsprachen sind Deutsch und Englisch und können für jede Lehr-
veranstaltung dem „Katalog Physikalische Vertiefung“ der Fachrichtung 
Physik entnommen werden. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine  

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul des Master-Studiengangs Physik.  
Es schafft Voraussetzungen für das Modul Phy-Ma-Warb. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Diese besteht aus  einer mündlichen Prüfungsleistung von  
45 min Dauer. Prüfungsvorleistung ist ein Portfolio schriftlicher Problem-
bearbeitungen. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Es können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote ergibt 
sich aus der Note der mündlichen Prüfungsleistung.  

Häufigkeit des Moduls Das Modul kann in jedem Semester begonnen werden. 

Arbeitsaufwand  450 Stunden  

Dauer des Moduls 2 Semester  



 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

Phy-Ma-Hsem Hauptseminar Prof. Dr. M. Kobel  

Inhalte und Qualifi-
kationsziele 

Das Modul umfasst ausgewählte Fragestellungen vertiefter wis-
senschaftlicher Sachverhalte und Zusammenhänge aus einem 
physikalischen Spezialgebiet nach Wahl der Studierenden.  
Die Studierenden sind in der Lage, sich anhand von geeigneter 
Fachliteratur und/oder Originalpublikationen in die Themen einzu-
arbeiten und sie unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel ver-
ständlich darzustellen. Sie sind fähig, solchen Darstellungen zu 
folgen und die wissenschaftlichen Sachverhalte miteinander zu 
diskutieren.  

Lehr- und Lernfor-
men 

2 SWS Seminar plus 1 SWS Selbststudium.  Die Lehrsprachen 
sind Deutsch und Englisch. Angebotene Seminare und ihre jewei-
lige Lehrsprache können dem "Hauptseminarkatalog" der Fach-
richtung Physik entnommen werden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Physik.  
Es schafft Voraussetzungen für das Modul Phy-Ma-Warb.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist.  Die Modulprüfung besteht aus einem unbenote-
ten 45 minütigen Referat in deutscher oder englischer Sprache.  

Leistungspunkte 
und Noten 

Das Modul wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet. 
Es können 6 Leistungspunkte erworben werden. 

Häufigkeit des Mo-
duls 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten  

Arbeitsaufwand  180 Stunden.  

Dauer des Moduls 1 Semester  

 



 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

Phy-Ma-Exp Experimentelle Physik Prof. Dr. H.-H. Klauß 

Inhalte und Qualifi-
kationsziele 

Die Studierenden besitzen einen Überblick über die Schlüssel-
konzepte der Experimentalphysik und durchdringen deren Zu-
sammenhänge. Sie erkennen gemeinsame Strategien in der ex-
perimentellen Untersuchung von Struktur und Anregung physika-
lischer Systeme auf verschiedenen Energie- und Größenskalen. 
Sie sind fähig,  physikalische Konzepte und Methoden unter-
schiedlicher experimenteller Gebiete zueinander in Beziehung zu 
setzen und miteinander zu kombinieren. 

Lehr- und Lernfor-
men 

3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Tutorium zum Selbst-
studium, 3 SWS Selbststudium  
Die Lehrsprache der Vorlesung ist Deutsch. Übungen und Anlei-
tung zum Selbststudium werden in Deutsch und Englisch ange-
boten. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es wird der sichere Umgang mit grundlegenden Inhalten der 
Festkörper-, Atom-, Molekül-, Kern- und Teilchenphysik vorausge-
setzt. Literaturangaben zum eigenständigen Erwerb der angege-
benen Voraussetzungen sind auf folgender Webseite zu finden: 
http://www.physik.tu-dresden.de/lehre/KVVLvaKurz.php?type=2 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Physik. 
Es schafft Voraussetzungen für das Modul Phy-Ma-Warb.    

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Diese  besteht aus einer mündlichen Prüfungs-
leistung von  45 min Dauer.  

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 13 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mo-
duls 

Das Modul kann in jedem Semester begonnen werden. Die Vor-
lesung und Übung werden jährlich im Wintersemester, das Tuto-
rium zum Selbststudium jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  390 Stunden.  

Dauer des Moduls 2 Semester  

 



 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

Phy-Ma-Theo Theoretische Physik Prof. Dr. W. Strunz 

Inhalte und Qualifi-
kationsziele 

Die Studierenden besitzen einen Überblick über die Gebiete der 
Theoretischen Physik, erkennen deren Zusammenhänge und er-
weitern ihr theoretisches Fundament. Die Studierenden sind be-
fähigt, an ausgewählten physikalischen Phänomenen eine mög-
lichst vollständige theoretische Beschreibung zu erzielen und die 
ihnen bisher überwiegend in Einzeldarstellungen bekannten theo-
retischen Grundlagen und Methoden miteinander zu kombinieren. 
Sie sind in der Lage, selbstständig komplexe physikalische Frage-
stellungen theoretisch zu durchdringen. 

Lehr- und Lernfor-
men 

3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Tutorium  zum Selbst-
studium, 3 SWS Selbststudium.  
Die Lehrsprache der Vorlesung ist Deutsch. Übungen und Anlei-
tung zum Selbststudium werden in Deutsch und Englisch ange-
boten. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es wird der sichere Umgang mit grundlegenden Inhalten in Theo-
retischer Mechanik, Elektrodynamik, Quantentheorie, Thermody-
namik und Statistischer Physik vorausgesetzt. Literaturangaben 
zum eigenständigen Erwerb der angegebenen Voraussetzungen 
sind auf folgender Webseite zu finden: 
http://www.physik.tu-dresden.de/lehre/KVVLvaKurz.php?type=2 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Physik. 
Es schafft Voraussetzungen für das Modul Phy-Ma-Warb.   

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Diese besteht aus einer mündlichen Prüfungsleis-
tung von 45 min Dauer.  

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 13 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mo-
duls 

Das Modul kann in jedem Semester begonnen werden. Die Vor-
lesung und Übung werden jährlich im Wintersemester, das Tuto-
rium zum Selbststudium jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  390 Stunden.  

Dauer des Moduls 2 Semester  

 



 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

Phy-Ma-NpWp Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach Prof. Dr. M. Kobel 

Inhalte und Qualifi-
kationsziele 

Das Modul umfasst in einem Nebenfach nach Wahl der Studie-
renden über die Grenzen des eigenen Fachgebiets hinausrei-
chende Themen. 
Die  Studierenden besitzen grundlegendes Verständnis für Frage-
stellungen in einem anderen Fachgebiet und die Fähigkeit zum 
interdisziplinären Arbeiten.  

Lehr- und Lernfor-
men 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare oder Prak-
tika im Gesamtumfang von mindestens 8 SWS. Die Lehrveranstal-
tungen eines Nebenfachs sind im angegebenen Umfang aus dem 
Nebenfachkatalog des Master-Studiengangs Physik zu wählen; 
dieser wird inklusive der jeweils erforderlichen Prüfungsleistungen 
und gegebenenfalls Einschränkungen hinsichtlich der Wahl der 
Prüfungssprache sowie der Notengewichte zu Semesterbeginn 
fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprachen sind Deutsch 
und Englisch und können für jede Lehrveranstaltung dem Neben-
fachkatalog des Master-Studiengangs Physik  entnommen werden.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul des Master-Studiengangs Physik. 
Es schafft Voraussetzungen für das Modul Phy-Ma-Warb.   

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Neben-
fachkatalog des Master-Studiengangs Physik vorgegebenen Prü-
fungsleistungen.  

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 13 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem gemäß Nebenfachkatalog des Master-
Studiengangs Physik gewichteten Durchschnitt der Noten der 
Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mo-
duls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten 

Arbeitsaufwand  390 Stunden.  

Dauer des Moduls 1 bis 2 Semester je nach gewähltem Nebenfach 

 



 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

Phy-Ma-Warb Wissenschaftliches Arbeiten Prof. Dr. Michael Kobel 

Inhalte und Qualifi-
kationsziele 

Das Modul beinhaltet das Thema Wissenschaftliches Arbeiten 
anhand eines physikalischen Spezialgebiets nach Wahl der Stu-
dierenden.  
Die Studierenden sind in der Lage, inhaltliche und methodische 
Kenntnisse auf die praktische Anwendung in einer wissenschaft-
lichen Problemstellung zu übertragen und besitzen die Fähigkeit, 
ein Forschungsthema eigenständig zu bearbeiten.  

Lehr- und Lernfor-
men 

Das Modul umfasst 22,5 Wochen  wissenschaftliches Arbeiten  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Kompetenzen aus den Modulen „Experimentalphysik“, „Theore-
tische Physik“, „Hauptseminar“, „Physikalische Vertiefung“ und 
„Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach“. Das Modul erfordert eine 
Einschreibung mit Ausgabe des Themas der wissenschaftlichen 
Problemstellung nach § 6 Abs. 6. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Physik. 
Das Modul schafft die Voraussetzungen der Master-Arbeit   

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer unbenoteten 
45-min wissenschaftlichen Verteidigung der Bearbeitungsergeb-
nisse der wissenschaftlichen Aufgabenstellung in englischer oder 
deutscher Sprache. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Das Modul wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet. 
Es können 30 Leistungspunkte erworben werden. 

Häufigkeit des Mo-
duls 

Das Modul wird laufend angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt 900 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls 6 Monate. 

 



 

Anlage 2a 
 
Studienablaufplan, Studienbeginn Wintersemester 
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in SWS sowie erforderlichen Leistungen, 
deren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind 
 
 

Modul-Nr. Modulname 
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4.Semester 

LP 
V/Ü/S/P/A V/Ü/S/P/A V/Ü/S/P/A V/Ü/S/P/A 

Phy-Ma-Vert Physikalische  
Vertiefung 

10/2/0/4/0* o. 9/3/0/4/0* 
o. 12/0/0/4/0* o. 9/3/0/0/4* 

  15 

1x PVL 1x PL 
Phy-Ma-Hsem Hauptseminar  0/0/2/0/1 

1xPL 
  6 

Phy-Ma-Exp Experimentelle 
Physik 

3/1/0/0/0 0/0/1/0/3 
1xPL 

  13 

Phy-Ma-Theo Theoretische 
Physik 

3/1/0/0/0 0/0/1/0/3 
1xPL 

  13 

Phy-Ma-NpWp Nichtphysikalisches 
Wahlpfllichtfach 

**/**/**/**/**  
(8 SWS)  

  13 

 0-2 PVL** 0-3 PL** 0-2 PVL** 1-3 PL** 

Phy-Ma-Warb 
Wissenschaftliches 

Arbeiten  
  0/0/0/0/22,5 Wochen  

1xPL 
 30 

     Masterarbeit 30 
       LP 30 30 30 30 120 

 
* alternativ, je nach gewählten Lehrveranstaltungen ** alternativ, je nach gewähltem Nebenfach 
 
LP Leistungspunkte 
V Vorlesung 
Ü Übung 
S Seminar (einschl.  Tutorium) 

P  Praktikum 
A  Selbstständiges Wissenschaftl. Arbeiten / Selbststudium  
PVL Prüfungsvorleistung 
PL  Prüfungsleistung  



 

Anlage 2b 
 
Studienablaufplan, Studienbeginn Sommersemester 
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in SWS sowie erforderlichen Leistungen, 
deren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind 
 
 

Modul-Nr. Modulname 
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4.Semester 

LP 
V/Ü/S/P/A V/Ü/S/P/A V/Ü/S/P/A V/Ü/S/P/A 

Phy-Ma-Vert Physikalische  
Vertiefung 

10/2/0/4/0* o. 9/3/0/4/0* 
o. 12/0/0/4/0* o. 9/3/0/0/4* 

  15 

1x PVL 1x PL 
Phy-Ma-Hsem Hauptseminar 0/0/2/0/1 

1xPL 
   6 

Phy-Ma-Exp Experimentelle 
Physik 

0/0/1/0/3 3/1/0/0/0 
1xPL 

  13 

Phy-Ma-Theo Theoretische 
Physik 

0/0/1/0/3 3/1/0/0/0 
1xPL 

  13 

Phy-Ma-NpWp Nichtphysikalisches 
Wahlpfllichtfach 

**/**/**/**/**  
(8 SWS)  

  13 

0-2 PVL** 0-3 PL** 0-2 PVL** 1-3 PL** 

Phy-Ma-Warb 
Wissenschaftliches 

Arbeiten  
  0/0/0/0/22,5 Wochen  

1xPL 
 30 

     Masterarbeit 30 
       LP 30 30 30 30 120 

* alternativ, je nach gewählten Lehrveranstaltungen ** alternativ, je nach gewähltem Nebenfach 
 
LP Leistungspunkte 
V Vorlesung 
Ü Übung 
S Seminar (einschl. Tutorium) 

P  Praktikum 
A  Selbstständiges Wissenschaftl. Arbeiten / Selbststudium  
PVL Prüfungsvorleistung 
PL  Prüfungsleistung 



 

Anlage 3 
 
Liste der im Modul "Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach" zugelassenen Nebenfächer  
 

1. Mathematik 
2. Biomathematik 
3. Chemie 
4. Biologie 
5. Molekularbiologie 
6. Informatik 
7. Philosophie 
8. Elektrotechnik 
9. Maschinenbau 
10. Werkstoffwissenschaften 
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